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Fortbildungsprogramm für Lehrer mit Einsatz im 
 Schwimmunterricht  

(Anerkennung der Rettungsfähigkeit) 
 

Der Nachweis einer regelmäßigen Fortbildung (alle 3 Jahre nach vorgegebenem Programm) ist 
Voraussetzung für die jährlich notwendige Einsatzbestätigung des Lehrers/der Lehrerin im 
Schwimmunterricht durch den Schulsportkoordinator des zuständigen Schulamtes (vgl. 
Verwaltungsvorschrift des TMBWK „Sicherheit im Schulsport“ vom 25. Februar 2000). 

 
Nachfolgende Schwerpunkte sind bei der Gestaltung der Fortbildung innerhalb des vorgegebenen 
Mindest-Stundenvolumens und unter Beachtung o. g. Verantwortung verbindlich und somit 
Voraussetzung für die Anerkennung der Rettungsfähigkeit: 

 
1) Theorie und praktische Übungen zur Ersten Hilfe (EH) bei           3 Std. 
 

○ typische Sturzverletzungen (z.B. Wirbelsäulenverletzungen bei Sprüngen ins Wasser, 
Kopfverletzungen beim Ausrutschen auf den Fliesen)  

o thermischen Schädigungen besonders Unterkühlungen 
 

 
2) Theorie und praktische Übungen der Herz-Lungen-Wieder-            2 Std. 

belebung  (HLW) 
 

○ Erweiterung von Reanimationsmaßnahmen bei Schulkindern mit den Schwerpunkten 
Atemfrequenz, Atemvolumina und Druckpunkte. 
Die Übungen sollten an einem handelsüblichen Wiederbelebungsphantom 
durchgeführt werden. Dabei sind ausreichende Übungsanteile für das Beatmen mit 
Beatmungsmaske und der Beutel-Beatmung (Handbeatmungsbeutel) zu sichern. 

○ HLW unter Berücksichtigung thermischer Schädigungen. 
 

 
3) Theorie und praktische Übungen des  Rettungsverhaltens im           4 Std. 
   und am Wasser 
 

○ 15 m Streckentauchen 
 
○ zweimal Tieftauchen von der Wasseroberfläche, einmal kopfwärts und einmal 

fußwärts, innerhalb von 3 Minuten mit zweimaligem Heraufholen eines 5 kg – 
Tauchringes oder eines gleichartigen Gegenstandes (Wassertiefe zwischen 1,70 m – 
3,00  m) 

 
○ 200 m ausdauerndes Schwimmen ohne Zeitvorgabe 
 
○ 50 m Transportschwimmen: Schieben und Ziehen von Personen  
 
○ 50 m Schleppen mit Achselgriff und dem Flaig – Fesselschleppgriff 

 
○ Fertigkeiten zur Vermeidung von Umklammerungen sowie zur Befreiung aus:       

- Halsumklammerung von hinten  
- Halswürgegriff von hinten 

 
 
○ 20 m Anschwimmen in Bauchlage, hierbei etwa auf halber Strecke abtauchen auf 2 – 3 

m Wassertiefe und Heraufholen eines 5 kg – Tauchringes oder eines gleichartigen 
Gegenstandes, diesen anschließend fallen lassen und das Anschwimmen fortsetzen 

 
○  Demonstration des Anlandbringens 
 

Diese Schwerpunkte (1-3) sollten mindestens 60 % im Stundenvolumen einnehmen. Darüber hinaus 
sind folgende Inhalte in den Fortbildungsmaßnahmen zu berücksichtigen: 



 - 3 - 

 
4) Methodik des Schwimm-Anfangsunterricht                     2 Std. 
          einschließlich alters- und verhaltenstypischer Besonderheiten  
 (Schüler mit Förderbedarf, Schüler aus Regelschulen und Gymnasien) 
 
5) Sicherheitsbestimmungen im Schulschwimmen     1 Std. 

(Verhalten auf dem Weg und in der Schwimmhalle). 
 
Die obligatorischen EH – Lehrgänge der Schulen und Fortbildungen zur Methodik des Schwimm – 
Anfangsunterrichts können für die Anerkennung des Lehrganges  herangezogen werden.  
 
Bei diesen Fortbildungsmaßnahmen können nur Referenten eingesetzt werden, die folgende 
anerkannte Lehrberechtigung nachweisen: 

○ für Ausbildungsinhalte 1) und 2):  Lehrschein Erste Hilfe,  
○ für Ausbildungsinhalte 3) und 4):  Lehrschein Rettungsschwimmen,  
○ für Ausbildungsinhalt 4): Praxiserfahrung. 

 
 
 
 
 
 

Verantwortlich für die regelmäßige Durchführung der Fortbildungsmaßnahmen sind die Fachberater 
und Schulschwimmkoordinatoren/Schulsportkoordinatoren. Die  DLRG und die DRK-WW, vertreten 
durch ihre Kreisgeschäftsstellen/Ortsgruppen, gewährleisten in Zusammenarbeit mit ihnen die 
Voraussetzungen für die Durchführung von Veranstaltungen. 
 
 
 
Erfurt, 2. September 2010 
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